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Mitteilung an alle Eltern 
Regelung der Jokertage 

 
Am 22. September 2002 haben die Stimmbürger der Gemeinde Samnaun die neue 
Schulordnung angenommen. Daraufhin erliess der Schulrat zusammen mit den Ver-
tretern der Lehrerschaft folgenden Modus, in dem die Gewährung von Sonderur-
laubstagen, sog. Jokertagen, geregelt wird. 
 

 Jedem Schüler und jeder Schülerin stehen im Laufe eines Schuljahres 2 
Jokertage zur freien Verfügung. 

  

 Die Jokertage können in ganzen oder in halben Tagen genommen werden. 
 

 Es können nicht mehr als zwei halbe Tage hintereinander bewilligt werden. 
 

 Alle Aufgaben, die während der eingelösten Urlaubstage stattfinden, werden 
nachgeholt. Das Kind hat kein Anrecht auf Nachbetreuung für Stofflücken, die 
durch den Sonderurlaub entstanden sind. 

 

 Die Eltern stellen beim Klassenlehrer spätestens drei Tage vor dem Urlaub ein 
schriftliches Gesuch mittels offiziellem Talon. 

 

 Es müssen alle betroffenen Lehrer durch die Schüler/Eltern informiert werden. 
Die Lehrer bestätigen die Kenntnisnahme mit ihrer Unterschrift auf dem Ge-
suchs-Talon. 

 

 Die Jokertage werden durch den Klassenlehrer genehmigt. Jokertage, die Fe-
rien verlängernd eingesetzt werden, müssen zusätzlich vom Schulratspräsi-
denten genehmigt werden. Am ersten und letzten Schultag des Schuljahres 
dürfen keine Jockertage bezogen werden. 

 

 Nicht bewilligt wird ein Gesuch, wenn bereits im Vorhinein auf diesen Termin 
eine Prüfung angesagt worden ist. 

 

 Für Arztbesuche während der Schulzeit müssen die Jokertage verwendet 
werden. Als Ausnahme hierfür gelten medizinische Notfälle, Spitalaufenthalte 
und gleich gelagerte Fälle. Die gleiche Regelung gilt auch für ausserschuli-
sche Sportanlässe (Skirennen usw.). 

 
Jokertage sind sinnvoll und zeitgemäss. Die Eltern werden jedoch gebeten, die Son-
derurlaubstage gezielt und zweckgebunden einzusetzen. Unnötiges Ausschöpfen 
des Kontingentes soll aus erzieherischer und sozialer Sicht vermieden werden. 
 
Samnaun-Compatsch, den 18. August 2009 
 
Der Schulrat und die Lehrerschaft 


